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Die schriftliche parlamentische Anfrage Nr. 950/J-NR/91, be­

treffend wahrheitswidrige Beantwortung der Anfrage Nr. 465/J 

vom 14. Februar 1991 der Abgeordneten Dr. Stippel und Genossen 

betreffend Verletzung des Ausschreibungsgesetzes 1989 im Zuge 

der Erlassung einer Geschäftseinteilung, die die Abgeordneten 

Dr. Stippel und Genossen am 23. April 1991 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Trifft es zu, daß die Leitung der inhaltlich neu struk­
turierten Gruppe I/B unter Verletzung des S 2 Abs.1 des 
Ausschreibungsgesetzes 1989 ohne Ausschreibung neu besetzt 
worden ist? 

2. Trifft es zu, daß die Leitung der Abteilungen Präs.2, IV/3, 
IV/4 und IV/6 unter Verletzung des S 2 Abs.1 des Ausschrei­
bungsgesetzes 1989 ohne Ausschreibung neu besetzt worden 
ist? 

Antwort: 

Die unterschiedlichen Auffassungen der Abg. Dr. Stippel und 

Genossen einerseits sowie des Bundesministeriums für Wissen­

schaft und Forschung andererseits betreffen nicht die der 

Anfrage zugrundeliegenden Sachverhalte, den Sachverhalt bilden 

die beiden Geschäfts- und Personaleinteilungen vom 

29. September 1989 und vom 31. Jänner 1991. 
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Die Differenzen beziehen sich lediglich auf eine unterschied­

liche rechtliche Beurteilung der sich aus den beiden Erlässen 

ergebenden Veränderungen. Würde man der in den Anfragen ver­

tretenen Rechtsansicht folgen, müßte jede - auch die geringste 

- Aufgabenverschiebung zwischen den einzelnen Organisations­

einheiten eines Ressorts zur Neuausschreibung aller betroffenen 

Leitungsfunktionen führen. 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vertritt 

daher die Rechtsansicht, daß weder hinsichtlich der Leitung der 

Gruppe IIB noch hinsichtlich der Leitung der Abteilungen 

Präs.2, Iv/3, Iv/4 und Iv/6 eine Verletzung des § 2 Abs.1 des 

Ausschreibungsgesetzes 1989 vorliegt, weil nach der Rechts­

auffassung des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung die Voraussetzungen für die Ausschreibungen nicht 

vorlagen. 

Der Bundesminister: 
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